
Interpretationen zuläßt. Es liegt nKirche allgemein ANSCHOHNUNENEN Lehrgut
SOden e  igen Gremien,

Der zweite werpunk theologischer Über- erneuerte Formen der Sakramentenspendung
ZU schaffen.legung jesem Thema Jar das onzil

von rient. widmet den zweiten eil Kremsmünster Konrad Kienesberger
seines Werkes 21—206)}. Nicht ] Luther,
sondern Kardinal Kajetan zweifelten Der eid und diedie Berechtigung der Beichtregel M Luther
betonte VOFr allem den Glauben als Vorberei- Gesellschaft, (Herder-Bücherei 395.)
tung auf den Empfang der Kommunion, Freiburg 19  S Kart. lam. 6.90,

WOo. er Ca Bedeutung der Beichte nicht Dieses Taschenbuch ist eine Vf selbst
gekürzte und überarbeitete Neuausgabe S@1-Jeugnete (75 Kajetan fand für die Beicht- e5 „Der Nei Eine derverpflichtung keinerlei Begründung, weder im Gesellsch;  ‚8 (1966) WO| edeutendegöttlichen echt noch Natur- oder Kir- eute wie Bacon, t, Nietzsche undenre: S09 rät er -  Ar Beichte dem Scheler H  ee’  ber den Neid geschrieben haben,Kommunionempfang, betont jedo „Tritt

der ünder reumütig Uum Tisch des Herrn, scheint die Bedeutung dieses Phänomens
SO begeht keine schwere Sünde, celbst das Gesellschaftslieben noch immer zuwenig
Venn Pr e1ınen Beichtvater ZUT Verfügung Beachtung finden. legt eine Füll  m von

hätte,‘ (VII) Die Lehrmeinung Kajetans fand Beobachtungen dazı VOoOr und überrascht nich  rr
in der Kirche größeres Echo e Aut- selten durch die Zusammenhänge, die auf-
fassung Luthers schuf S61} der zeigt. Da G-  Pr möglich ist, das umfang-
Beichtverpflichtung ein Klima der Unsicher- eiche Material dieser Arbeit in einer kur-

zen Besprechung eingehend i würdigen,heit. Die Debatte zeitigte auch bereits die
seien einige Hauptgedanken angeführt.ersten Monographien diesem Problem

Catharin, I Spina, Cano), bis schließ- Der eid kommt unüberblickbar vielen
lich das Konzil von rj]en! eingreifen mußte Formen VOT. Immer wieder H+  gonnen FEinzel-
Die Ansicht Luthers wurde verworfen, D menschen und Gruppen anderen nicht,
weitere Diskussion £ührte Formulierung Was S1e als deren Vorzug oder Vorteil [150=
VvVon Kanon des tridentinischen Eucharistie- en immer wieder -  en der Neider
Dekrets - „Jene, deren Gewissen mit iner selbst wWwenn er dadurch nichts gewinnen
Todsünde eglaste ist, müssen notwendiger- e)}, daß der Beneidete seinen Vorteil
weise, S@1 ihre Bußgesinnung auch noch verliere. Der charakteristische Neider würde
groß, VOr Empfang der Kommunion ZUur vorziehen, (g 25 allen eich schlecht geht,
cakramentalen Beichte gehen, ihnen als der Lebensstan arcl alle auch
Beichtväter ZUFT Verfügung stehen.” (VII) In ihn elbst) steigt dabei einige den

Dem weitverbreitetender Interpretation eser Konzilsvorschrift anderen OTraus 61
zeigt 6i  a# das Einfühlungsvermögen B.ıs wohl eid cteht Neidfurcht gegenüber, der
74l deutlichsten. Es gehe 1er nicht U eine ceelische Dru! den die Vorstellung erweckt,
dogmatische Definition, sondern Vor em erde beneidet oder könnte ene1ide!
E INne Pastoralverordnung als Antwort auf werden. Neid und Neidfurcht kommen vVI:  el-
ine geoffenbarte Wahrheit die Notwendig- gestaltig allen menschlichen Gemeinschaf-
keit, VOrT dem Kommunionempfang sein Ge- von den primitiven his den Hochkul-
wissen prüfen. Das normale Mittel hiezu turen vV<(C Sie wirken sich weitgehend nach-
cei cakramentale Beichte, obwohl Aus- teilig auUS, da S1e einze|  Ine Unternehmun-
nahmen gestattet z Im Kanontext hindern, die B-  en ihren Aufstieg,
sich nach Auffassung Bıs keinerlei Hinweis sondern auch eine Hebung des Gesellschafts-

nıveaus erbeiführen würden. Was ihnen Z -auf eın göttliches Recht, da ese Beichtregel
wachsen
einzig al der Pastoralpraxis der Kirche 1 =-

c@1 Mit Recht gute zZu halten ist, etwa die Verhinderung
(191 sagt allzu großer Machtballung oder die Kontrolle

Vereecke im Orwort . Kanon ieß der Mächtigen, scheint gegenüber dem Nega-
eıne csehr geschmeidige Inte re  ti ZU, tiven weiıt geringeres Gewicht haben.
vorausgesetzt, laß das Grun anliegen g- Dem Neidphänomen wollte D ungezählte
wahrt blieb.” Im ÄAnhang 7—22' Male mit ein Gesellschaftsgestaltung
ist  S, eine Reihe bisher noch nicht veröffent- Leibe Tul  s  cken, die die Neidursachen ausschal-
lichter oten ZUXI rage der sakramentalen ten gollte. Alle diese Entwürte (Vf. H]  {t
Beichte Vor dem Kommunionempfang abge- dazu den Sozialismus) laufen auf eıne egali-
druckt, wie S1e al Tridentinum vorgebracht —+ Gesellschaft hinaus, in der keinerlei

C terschiede geben soll. zeigt diese
Das Il Vaticanum spricht VO  3 der cakra- Unternehmungen utopisch auf, da dem
mentalen Beichte relativ selten, verlangt aber Neid im Ngn USamMm!  eben kleinste Un-
die Überarbeitung ihres und ihrer terschiede als Begrün genügen un
Formeln, ur Nahuır und Wirkung des Bufs- funden werden, S1e 9- wirkli da
cakramentes eutlicher S Aus zZu G1]  nd. Als eschweres Bedenken mu08 dem
bringen vgl Liturgie, Nr. 72) Vf. hat BC- egalitären Gesells:  scideal entgegengehal-
zeigt, das Tridentinum hier durchaus ten werden, RPS etztlich geht, ob
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Kirche allgemein angenommenen Lehrgut 
(66-72). 
Der zweite Schwerpunkt theologischer Ober­
legung zu diesem Thema war das Konzil 
von Trient. Ihm widmet B. den zweiten Teil 
seines Werkes (121-206). Nicht nur Luther, 
sondern auch Kardinal Kajetan zweifelten 
die Berechtigung der Beichtregel an. Luther 
betonte vor allem den Glauben als Vorberei­
tung auf den Empfang der hl. Kommunion, 
obwohl er die Bedeutung der Beichte nicht 
leugnete (75 ff.). Kajetan fand für die Beicht­
verpßichtung keinerlei Begründung, weder im 
göttlichen Recht noch im Natur- oder Kir­
chenrecht. So rät er zwar zur Beichte vor dem 
Kommunionempfang, betont jedoch: ,,Tritt 
der Sünder reumütig zum Tisch des Herrn, 
so begeht er keine schwere Sünde, selbst 
wenn er einen Beichtvater zur Verfügung 
hätte." (VII) Die Lehrmeinung Kajetans fand 
in der Kirche größeres Echo als die Auf­
fassung Luthers und schuf hinsichtlich der 
Beichtverpßichtung ein Klima der Unsicher­
heit. Die Debatte zeitigte auch bereits die 
ersten Monographien zu diesem Problem 
(A. Catharin, B. Spina, M. Cano), bis schließ­
lich das Konzil von Trient eingreifen mußte. 
Die Ansicht Luthers wurde verworfen, die 
weitere Diskussion führte zur Formulierung 
von Kanon 8 des tridentinischen Eucharistie­
Dekrets: ,,Jene, deren Gewissen mit einer 
Todsünde belastet ist, müssen notwendiger­
weise, sei ihre Bußgesinnung auch noch so 
groß, vor Empfang der hl. Kommunion zur 
sakramentalen Beichte gehen, wenn ihnen 
Beichtväter zur Verfügung stehen." (VII) In 
der Interpretation dieser Konzilsvorschrift 
zeigt sich das Einfühlungsvermögen B.s wohl 
am deutlichsten. Es gehe hier nicht um eine 
dogmatische Definition, sondern vor allem 
um eine Pastoralverordnung als Antwort auf 
eine geoffenbarte Wahrheit: die Notwendig­
keit, vor dem Kommunionempfang sein Ge­
wissen zu prüfen. Das normale Mittel hiezu 
sei die sakramentale Beichte, obwohl Aus­
nahmen gestattet sind. Im Kanontext findet 
sich nach Auffassung B.s keinerlei Hinweis 
auf ein göttliches Recht, da diese Beichtregel 
einzig aus der Pastoralpraxis der Kirche er­
wachsen sei (191 ff.). Mit Recht sagt 
L. Vereecke im Vorwort: ,, ... Kanon 8 ließ 
eine sehr geschmeidige Interpretation zu, 
vorausgesetzt, daß das Grundanliegen ge­
wahrt blieb." (VIII) Im Anhang (207-229) 
ist eine Reihe bisher noch nicht veröffent­
lichter Voten zur Frage der sakramentalen 
Beichte vor dem Kommunionempfang abge­
druckt, wie sie am Tridentinum vorgebracht 
wurden. 
Das II. Vaticanum spricht von der sakra­
mentalen Beichte relativ selten, verlangt aber 
die Oberarbeitung ihres Ritus und ihrer 
Formeln, um Natur und Wirkung des Buß­
sakramentes deutlicher zum Ausdruck zu 
bringen (vgl. Liturgie, Nr. 72). Vf. hat ge­
zeigt, daß das Tridentinum hier durchaus 

neue Interpretationen zuläßt. Es liegt nun 
an den zuständigen Gremien, solche 
erneuerte· Formen der Sakramentenspendung 
zu schaffen. 
Kremsmünster Konrad Kienesberger 

SCHOECK HELMUT, Der Neid und die 
Gesellschaft. (318.) (Herder-Bücherei 395.) 
Freiburg 1971. Kart. 1am. DM. 6.90. 
Dieses Taschenbuch ist eine vom Vf. selbst 
gekürzte und überarbeitete Neuausgabe sei­
nes Werkes „Der Neid. Eine Theorie der 
Gesellschaft" (1966). Obwohl so bedeutende 
Leute wie F. Bacon, Kant, Nietzsche und 
Seheier über den Neid geschrieben haben, 
scheint die Bedeutung dieses Phänomens für 
das Gesellschaftsleben noch immer zuwenig 
Beachtung zu finden. Sch. legt eine Fülle von 
Beobachtungen dazu vor und überrascht nicht 
selten durch die Zusammenhänge, die er auf­
zeigt. Da es nicht möglich ist, das umfang­
reiche Material dieser Arbeit in einer kur­
zen Besprechung eingehend zu würdigen, 
seien nur einige Hauptgedanken angeführt. 
Der Neid kommt in unüberblickbar vielen 
Formen vor. Immer wieder gönnen Einzel­
menschen und Gruppen anderen das nicht, 
was sie als deren Vorzug oder Vorteil anse­
hen; immer wieder wünscht der Neider 
(selbst wenn er dadurch nichts gewinnen 
würde), daß der Beneidete seinen Vorteil 
verliere. Der charakteristische Neider würde 
vorziehen, daß es allen gleich schlecht geht, 
als daß der Lebensstandard für alle (auch 
für ihn selbst) steigt und dabei einige den 
anderen voraus sind. Dem weitverbreiteten 
Neid steht die Neidfurcht gegenüber, der 
seelische Druck, den die Vorstellung erweckt, 
man werde beneidet oder könnte beneidet 
werden. Neid und Neidfurcht kommen viel­
gestaltig in allen menschlichen Gemeinschaf­
ten von den primitiven bis zu den Hochkul­
turen vor. Sie wirken sich weitgehend nach­
teilig aus, da sie einzelne an Unternehmun­
gen hindern, die nicht nur ihren Aufstieg, 
sondern auch eine Hebung des Gesellschafts­
niveaus herbeiführen würden. Was ihnen zu­
gute zu halten ist, etwa die Verhinderung 
allzu großer Machtballung oder die Kontrolle 
der Mächtigen, scheint gegenüber dem Nega­
tiven weit geringeres Gewicht zu haben. 
Dem Neidphänomen wollte man ungezählte 
Male mit einer Gesellschaftsgestaltung zu 
Leibe rücken, die die Neidursachen ausschal­
ten sollte. Alle diese Entwürfe (Vf. zählt 
dazu den Sozialismus) laufen auf eine egali­
täre Gesellschaft hinaus, in der es keinerlei 
Unterschiede geben soll. Sch. zeigt diese 
Unternehmungen als utopisch auf, da dem 
Neid im engen Zusammenleben kleinste Un­
terschiede als Begründung genügen und er­
funden werden, wenn sie nicht wirklich da 
sind. Als schweres Bedenken muß dem 
egalitären Gesellschaftsideal entgegengehal­
ten werden, daß es letztlich darum geht, ob 
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der Mensch eın Recht hat, selbst seıin lichkeit kommt Kleber ZUM Ergebnis, laß
und sich damit VO!  3 anderen zu unterschei- auch bei geschlechtlichen Verfehlungen eine
den Wenn Neidabschaffung als vorkommen könne Es könnte schei-
utopisch erscheint, ist doch notwendig, den Nnen, daß einer Zeit, die deutlich der
Neid soweiıt zZ1 zähmen, daß eın Zusammen- sexuellen Freizügigkeit zuneigt, das Zuge-eben der Menschen ermöglicht wird Für ständnis der in SEeXIO weiter enthem-
den Theologen die positive Bedeutung mend wirkt. Zur menschenwürdigen Bewäl-

die el  mung besonders interessant tigung der Sexualität kann edoch ıne
se1n, die der nt] Ethik zuschreibt. tragfähige Argumentation helfen, der
einige Gedanken csejen herausgehoben: Der ınen mit V1  el Mühe erarbeiteten Beitrag
Neid, dessen sich der einzelne immer Be- eistet.
schämt hat, 16t  — heute unter anderem Namen Wien Karl Hörmann
etwa als lautstarke Gerechtigkeitsforderung)gesellschaftsfähig geworden. Als Grun

RCHENRECHITeiner Volkswirtschaftslehre wirkt sich Ver-
heerend aUS. Die ntwicklungshilfe leidet —

nichtbewältigten Problem des Neides. PU  =|  ER, Kein Grundgesetz der
Das Taschenbuch hat VI!  el sich, ZUmuN- Ir hne Zustimmung der Christen. (92.)
dest aber, ( manche Zusammen- Grünewald, Mainz 19771 TOS! DM 78  O
hänge die Augen öffnet und o 15 Beur- weck der Veröffentlichung wWar 25, durchteilung mancher Gegebenheiten besser ru-  .. Wiedergabe des extes und einiger kriti-
stert. cscher Stimmen 1Ne Diskussionsgrundlage zu

KLEBER KARL-HEINZ, De parvıtate —
schaffen. Da die der Veröffentlichunge:

teriae In sexto. Ein Beitrag ZUr Geschichte der E Entwurt B'  1Nes Grundgesetzes durchaus
nicht bescheidenem ahmen geblieben ist,

Geschichte
atholischen Moraltheologie (Studien ZUFr muß den Verfassern gegenüber B-  vrn dieath. Moraltheologie Forderung rhoben werden, h;  .  atten sie dasan Pustet, Regensburg 19771 Problem allseitig Zzu beleuchten. Das 1€e€!
Kart DM sich dem knappen ahmen aun
Nach ıner seit langem überkommenen Autf- verwirklichen. Deshalb mu hier stich-
fassung oibt bei den geschlechtlichen Ver- wortartig einiges hervorgehoben werden,
fehlungen keine parvıtas materiae m.); wäas eachtlich erscheint,er jedo: auch
vielmehr ce1 ede eigentliche geschlechtliche ıner  B: ritischen rganzung bedürfte.
Fehlbetätigung, die ohne Minderung der Zu- 5o bemerkt Gerhartz Recht, laß die (3e-
echnungsfähigkeit begangen werde, schwere ıner  B' re!i  en rstarrung gegeben ist,
Sünde; leichten Sünde könne v  w  Jenn beim derzeitigen Stand der Dinge Sätze
durch ınen Mangel der Zurechnungsfä g. fixiert oder als göttliches Recht bezeich-
keit werden. Wenn auch einzelne Moraltheo- net werden. Ebenso berechtigt ıst seın Be-
logen die Richtigkeit dieser Auffassung enken, nn grundsätzlich alle Ge-
Zweitel ZzZogen, hat doch bisher niemand die tauften dem Recht der katholischen Kirche
Mühe auf cich geNnOMMEN, ihrem Ursprung unterstellen wollte. Wenn hier zuviel
nachzugehen. Kleber wagt sich i diese schehen ist, S{ mpfindet AIl mıit echt das
gabe. Nachdem die zu verwendenden Be- Fehlen eines künftigen zwischenkirchlichen
griffe geklärt, die I,: als chuldminde- ts.
rungsgrund gewürdigt und den zeitgeschicht- Ebenfalls Zustimmung muß die Feststellung
lichen Hintergrund der Entstehung der oben- Kasper inden, laß die Absicht, Konzils-

die Form eines Abrisses zZu bringen,genannten einung aufgezei: hat,
eine eihe n bedeutenden eologen afl, Schiftfbruch erlitten hat. Weniger Bedeutung
nach denen auch sexto eine a  a erscheint 15 der Versuch Alberigos rAN besit-
unter ihnen er Gr., Thomas V, A., ZEeN, uıunter ınsatz vVon elektronischen <
Francisco le Vitoria). Ihnen stehen andere lern den Sprachgebrauch des Entwurtfes Zu

gegenüber, die die e ablehnen untersuchen. Die Mängel des extes zeigen
unter ihnen toni: V, Florenz, Thomas S1( auch ohne Anwendung der Elektronik,
Cajetan de 10, Paul Laymann). Als erster zumal berigo die mathematische Betrach-
hat anscheinend Juan Azor (t die tungsweise mit starken ti| versieht.
Ablehnung der ausdrücklich formuliert. Die Unterscheidung von ÄAmt, njenst und
Medizinischer Gewährsmann die eh- Vollmacht erscheint UIns nicht geglückt, weil
Ö  = Galenos, der Leibarzt Marc Aurels die unktuelle Betrachtungsweise des Amtites
Eine Autoren hat zwischen der Verständnis vorbeigeht. Zumindest mißß-

verständlich ist der Satz, 15  S Entwurf daseinfachen Bejahung und der einfachen Ab-
Bestreben sichtbar werde „Recht und Voll-Jehnung der nach Kompromißlösungen

gesucht. macht der Kirche als einer soziologisch-juri-
Auf Grund der Tatsache, S sich Paps bestimmbaren begründen'
Dekrete B die These von der (23) Soweit die Kirche eine gesells:  ich
SexXto nicht nachweisen lassen, und auf Grund er‘  Aare Größe ist, bleibt sie ıner Nor-
der heute geänderten Sicht der Geschlecht- m!  rung ZUug: Damit ist  . weder der
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der Mensch ein Recht hat, er selbst zu sein 
und sich damit von anderen zu unterschei­
den. Wenn gänzliche Neidabschaffung als 
utopisch erscheint, ist es doch notwendig, den 
Neid soweit zu zähmen, daß ein Zusammen­
leben der Menschen ermöglicht wird. Für 
den Theologen mag die positive Bedeutung 
für die Neidzähmung besonders interessant 
sein, die Vf. der ntl Ethik zuschreibt. Noch 
einige Gedanken seien herausgehoben: Der 
Neid, dessen sich der einzelne immer ge­
schämt hat, ist heute unter anderem Namen 
(etwa als lautstarke Gerechtigkeitsforderung) 
gesellschaftsfähig geworden. Als Grundlage 
einer Volkswirtschaftslehre wirkt er sich ver­
heerend aus. Die Entwicklungshilfe leidet am 
nichtbewältigten Problem des Neides. 
Das Taschenbuch hat viel für sich, zumin­
dest aber, daß es für manche Zusammen­
hänge die Augen öffnet und so zur Beur­
teilung mancher Gegebenheiten besser rü­
stet. 

KLEBER KARL-HEINZ, De parvitate ma­
teriae in sexto. Ein Beitrag zur Geschichte der 
katholischen Moraltheologie.• (Studien zur 
Geschichte der kath. Moraltheologie 
18. Band.) (344.) Pustet, Regensburg 1971. 
Kart. DM 42.-. 
Nach einer seit langem überkommenen Auf­
fassung gibt es bei den geschlechtlichen Ver­
fehlungen keine parvitas materiae ( = p. m.); 
vielmehr sei jede eigentliche geschlechtliche 
Fehlbetätigung, die ohne Minderung der Zu­
rechnungsfähigkeit begangen werde, schwere 
Sünde; zur leichten Sünde könne sie nur 
durch einen Mangel der Zurechnungsfähig­
keit werden. Wenn auch einzelne Moraltheo­
logen die Richtigkeit dieser Auffassung in 
Zweifel zogen, hat doch bisher niemand die 
Mühe auf sich genommen, ihrem Ursprung 
nachzugehen. Kleber wagt sich an diese Auf­
gabe. Nachdem er die zu verwendenden Be­
griffe geklärt, die p. m. als Schuldminde­
rungsgrund gewürdigt und den zeitgeschicht­
lichen Hintergrund der Entstehung der oben­
genannten Meinung aufgezeigt hat, führt er 
eine Reihe von bedeutenden Theologen an, 
nach denen es auch in sexto eine p. m. gibt 
(unter ihnen Albert d. Gr., Thomas v. A., 
Francisco de Vitoria). Ihnen stehen andere 
gegenüber, die die p. m. in sexto ablehnen 
(unter ihnen Antonin v. Florenz, Thomas 
Cajetan de Vio, Paul Laymann). Als erster 
hat anscheinend Juan Azor (t 1603) die 
Ablehnung der p. m. ausdrücklich formuliert. 
Medizinischer Gewährsmann für die Ableh­
ner war Galenos, der Leibarzt Marc Aurels. 
Eine Anzahl von Autoren hat zwischen der 
einfachen Bejahung und der einfachen Ab­
lehnung der p. m. nach Kompromißlösungen 
gesucht. 
Auf Grund der Tatsache, daß sich päpstliche 
Dekrete gegen die These von der p. m. in 
sexto nicht nachweisen lassen, und auf Grund 
der heute geänderten Sicht der Geschlecht-
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lichkeit kommt Kleber zum Ergebnis, daß 
auch bei geschlechtlichen Verfehlungen eine 
p. m. vorkommen könne. Es könnte schei­
nen, daß in einer Zeit, die deutlich der 
sexuellen Freizügigkeit zuneigt, das Zuge­
ständnis der p. m. in sexto weiter enthem­
mend wirkt. Zur menschenwürdigen Bewäl­
tigung der Sexualität kann jedoch nur eine 
tragfähige Argumentation helfen, zu der Vf. 
einen mit viel Mühe erarbeiteten Beitrag 
leistet. 
Wien Karl Hörmann 

KIRCHENRECHT 

PUBLIK-BÜCHER, Kein Grundgesetz der 
Kirche ohne Zustimmung der Christen. (92.) 
Grünewald, Mainz 1971. Brosch. DM 7.80. 

Zweck der Veröffentlichung war es, durch 
Wiedergabe des Textes und einiger kriti­
scher Stimmen eine Diskussionsgrundlage zu 
schaffen. Da die Zahl der Veröffentlichungen 
zum Entwurf eines Grundgesetzes durchaus 
nicht in bescheidenem Rahmen geblieben ist, 
muß den Verfassern gegenüber nicht die 
Forderung erhoben werden, als hätten sie das 
Problem allseitig zu beleuchten. Das ließe 
sich in dem knappen Rahmen auch kaum 
verwirklichen. Deshalb muß hier nur stich­
wortartig einiges hervorgehoben werden, 
was beachtlich erscheint, mitunter jedoch auch 
einer kritischen Ergänzung bedürfte. 
So bemerkt Gerhartz zu Recht, daß die Ge­
fahr einer rechtlichen Erstarrung gegeben ist, 
wenn beim derzeitigen Stand der Dinge Sätze 
fixiert oder gar als göttliches Recht bezeich­
net werden. Ebenso berechtigt ist sein Be­
denken, wenn man grundsätzlich alle Ge­
tauften dem Recht der katholischen Kirche 
unterstellen wollte. Wenn hier zuviel ge­
schehen ist, so empfindet man mit Recht das 
Fehlen eines künftigen zwischenkirchlichen 
Rechts. 
Ebenfalls Zustimmung muß die Feststellung 
von Kasper finden, daß die Absicht, Konzils­
texte in die Form eines Abrisses zu bringen, 
Schiffbruch erlitten hat. Weniger Bedeutung 
erscheint uns der Versuch Alberigos zu besit­
zen, unter Einsatz von elektronischen Zäh­
lern den Sprachgebrauch des Entwurfes zu 
untersuchen. Die Mängel des Textes zeigen 
sich auch ohne Anwendung der Elektronik, 
zumal Alberigo die mathematische Betrach­
tungsweise mit starken Emotionen versieht. 
Die Unterscheidung von Amt, Dienst und 
Vollmacht erscheint uns nicht geglückt, weil 
die punktuelle -Betrachtungsweise des Amtes 
am Verständnis vorbeigeht. Zumindest miß­
verständlich ist der Satz, daß im Entwurf das 
Bestreben sichtbar werde „Recht und Voll­
macht der Kirche als einer soziologisch-juri­
stisch bestimmbaren Größe zu begründen" 
(23). Soweit die Kirche eine gesellschaftlich 
erfaßbare Größe ist, bleibt sie einer Nor­
mierung zugängig. Damit ist weder der 


